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Norm

StGB §12 Ac

Rechtssatz

Für die Annahme der Mittäterschaft genügt ein der Verhaltensbeschreibung des Tatbildes zumindest teilweise

entsprechendes Tätigwerden in der Ausführungsphase. Demgemäß ist es auch nicht erforderlich, daß jeder Mittäter

das Tatbild zur Gänze verwirklicht, weil alle gemeinsam die strafrechtliche Haftung für den gesamten Verletzungserfolg

trifft.

Entscheidungstexte

13 Os 120/95

Entscheidungstext OGH 20.09.1995 13 Os 120/95

15 Os 38/02

Entscheidungstext OGH 27.06.2002 15 Os 38/02

nur: Es ist nicht erforderlich, dass jeder Mittäter das Tatbild zur Gänze verwirklicht. (T1)

Beisatz: Es genügt, wenn eine wortlautkonforme Ausführungshandlung gesetzt wird. (T2)

13 Os 74/07t
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Auch; nur T1

15 Os 16/13m
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